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S91143/310-PMVD/2014 (1) 12. August 2014 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Kunasek, Kolleginnen und Kollegen haben am 

26. Juni 2014 unter der Nr. 1869/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Praktika in den Bundesministerien“ gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich wie 

folgt: 

Zu 1 bis 5: 

Im Hinblick darauf, dass die im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport 

verwendeten Verwaltungspraktikantinnen und -praktikanten in einer Vielzahl von 

Dienststellen des Ressortbereichs eingesetzt sind und auch dementsprechend 

unterschiedliche Tätigkeiten zu erbringen haben, ersuche ich um Verständnis, dass ich von 

einer detaillierten Aufschlüsselung dieser Daten Abstand nehme, da dies einen 

außerordentlich hohen Verwaltungsaufwand verursachen würde. 

Zu 6 bis 9: 

Verwaltungspraktikantinnen und -praktikanten werden entsprechend ihrer vorhandenen 

Ausbildung und Verwendung entlohnt. Das damit verbundene Monatsentgelt richtet sich 

nach den Bestimmungen des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 (VBG). Auf die Dauer des 

Praktikums werden die Verwaltungspraktikantinnen und -praktikanten in der Kranken-, 

Unfall- und Pensionsversicherung nach Maßgabe des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) sowie in der Arbeitslosenversicherung auf Grund des 

Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 pflichtversichert.  

Zu 10 und 11: 

40 Wochenstunden. 
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Zu 12, 14, 19 und 21: 

Nein. 

Zu 13, 15, 20 und 22: 

Entfällt. 

Zu 16 bis 18: 

Die Beschäftigungsdauer liegt bei mindestens einem Monat bis zu maximal zwölf Monate.  

Zu 23 und 24: 

Grundsätzlich befinden sich Verwaltungspraktikantinnen und -praktikanten in einem 

befristeten Ausbildungsverhältnis (§ 36a VBG). Eine allfällige Übernahme in den 

Planstellenbereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport wäre nur im 

Zuge einer Neuaufnahme – nach erfolgter Bewerbung und bei Vorliegen der 

Aufnahmekriterien gemäß § 3 VBG – möglich. 

 

Mag. Gerald KLUG 
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